
 
 
Der Fachbeirat 
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV 

- eine unabhängige Einrichtung zur Beratung der Länder – 

 

 
 
 
An die Präsidenten der  
Landtage Nordrhein-Westfalen und Hessen 
 

 

 

         

        

Geschäftsstelle des Fachbeirats 
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden   

 

  

Wiesbaden, 28. Januar 2021  

 
 
Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag 2021 - GlüStV 2021, Drucksache 17/11683)  
Anhörung des Hauptausschusses am 1. März 2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

der Fachbeirat bedankt sich für die Gelegenheit eine Stellungnahme zum Glücks-

spielstaatvertrag abzugeben.  

 

Der Fachbeirat lehnt den Glücksspielstaatsvertrag 2021 in der vorliegenden Form 

wegen mangelnder angemessener Berücksichtigung von Spieler- und Jugendschutz 

ab und regt daher an, dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 nicht zuzustimmen. Eine 

Begründung finden Sie in der beigefügten ausführlichen Stellungnahme.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. PD Dr. Hans-Jürgen Rumpf (Vorsitzender) 

Für den Fachbeirat: 

Ilona Füchtenschnieder-Petry 

Andrea Hardeling 

Dr. Tobias Hayer 

Konrad Landgraf 

PD Dr. Florian Rehbein 

Prof. Dr. Rüdiger Wulf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


